
Gesetzestext BuT im SGB II/SGB XII und BKGG, wirksam ab 01.08.2019 
 
SGB II:  
§ 28 Bedarfe für Bildung und Teilhabe 

(1) 1Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf nach Maßgabe der Absätze 2 bis 
7 gesondert berücksichtigt. 2Bedarfe für Bildung werden nur bei Personen berücksichtigt, die das 25. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine 
Ausbildungsvergütung erhalten (Schülerinnen und Schüler). 
 
(2) 1Bei Schülerinnen und Schülern werden die tatsächlichen Aufwendungen anerkannt für  
     1. Schulausflüge und 
     2. mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen. 
2Für Kinder, die eine Tageseinrichtung besuchen oder für die Kindertagespflege geleistet wird, gilt Satz 1 
entsprechend. 
 
(3) Für die Ausstattung von Schülerinnen und Schülern mit persönlichem Schulbedarf ist § 34 Absatz 3 
und 3a des Zwölften Buches mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass der nach § 34 Absatz 3 
Satz 1 und Absatz 3a des Zwölften Buches anzuerkennende Bedarf für das erste Schulhalbjahr 
regelmäßig zum 1. August und für das zweite Schulhalbjahr regelmäßig zum 1. Februar zu 
berücksichtigen ist. 
 
(4) 1Bei Schülerinnen und Schülern, die für den Besuch der nächstgelegenen Schule des gewählten 
Bildungsgangs auf Schülerbeförderung angewiesen sind, werden die dafür erforderlichen tatsächlichen 
Aufwendungen berücksichtigt, soweit sie nicht von Dritten übernommen werden. 2Als nächstgelegene 
Schule des gewählten Bildungsgangs gilt auch eine Schule, die aufgrund ihres Profils gewählt wurde, 
soweit aus diesem Profil eine besondere inhaltliche oder organisatorische Ausgestaltung des Unterrichts 
folgt; dies sind insbesondere Schulen mit naturwissenschaftlichem, musischem, sportlichem oder 
sprachlichem Profil sowie bilinguale Schulen, und Schulen mit ganztägiger Ausrichtung. 
 
(5) 1Bei Schülerinnen und Schülern wird eine schulische Angebote ergänzende angemessene 
Lernförderung berücksichtigt, soweit diese geeignet und zusätzlich erforderlich ist, um die nach den 
schulrechtlichen Bestimmungen festgelegten wesentlichen Lernziele zu erreichen. 2Auf eine bestehende 
Versetzungsgefährdung kommt es dabei nicht an. 
 
(6) 1Bei Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung werden die entstehenden 
Aufwendungen berücksichtigt für  
  1. Schülerinnen und Schüler und 

  2. Kinder, die eine Tageseinrichtung besuchen oder für die Kindertagespflege geleistet wird. 

2Für Schülerinnen und Schüler gilt dies unter der Voraussetzung, dass die Mittagsverpflegung in 
schulischer Verantwortung angeboten wird oder durch einen Kooperationsvertrag zwischen Schule und 
Tageseinrichtung vereinbart ist. 3In den Fällen des Satzes 2 ist für die Ermittlung des monatlichen Bedarfs 
die Anzahl der Schultage in dem Land zugrunde zu legen, in dem der Schulbesuch stattfindet. 
 
(7) 1Für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden pauschal 15 Euro 
monatlich berücksichtigt, sofern bei Leistungsberechtigten, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, tatsächliche Aufwendungen entstehen im Zusammenhang mit der Teilnahme an  
    1.Aktivitäten in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit, 
    2. Unterricht in künstlerischen Fächern (zum Beispiel Musikunterricht) und vergleichbare angeleitete  



       Aktivitäten der kulturellen Bildung und  
    3. Freizeiten. 

2Neben der Berücksichtigung von Bedarfen nach Satz 1 können auch weitere tatsächliche Aufwendungen 
berücksichtigt werden, wenn sie im Zusammenhang mit der Teilnahme an Aktivitäten nach Satz 1 
Nummer 1 bis 3 entstehen und es den Leistungsberechtigten im Einzelfall nicht zugemutet werden kann, 
diese aus den Leistungen nach Satz 1 und aus dem Regelbedarf zu bestreiten. 
 

§ 29 Erbringung der Leistungen für Bildung und Teilhabe 

(1) 1Leistungen zur Deckung der Bedarfe nach § 28 Absatz 2 und 5 bis 7 werden erbracht durch Sach- und 
Dienstleistungen, insbesondere in Form von personalisierten Gutscheinen oder Direktzahlungen an 
Anbieter von Leistungen zur Deckung dieser Bedarfe (Anbieter); die kommunalen Träger bestimmen, in 
welcher Form sie die Leistungen erbringen. 2Sie können auch bestimmen, dass die Leistungen nach § 28 
Absatz 2 durch Geldleistungen gedeckt werden. 3Die Bedarfe nach § 28 Absatz 3 und 4 werden jeweils 
durch Geldleistungen gedeckt. 4Die kommunalen Träger können mit Anbietern pauschal abrechnen. 
 
(2) 1Werden die Bedarfe durch Gutscheine gedeckt, gelten die Leistungen mit Ausgabe des jeweiligen 
Gutscheins als erbracht. 2Die kommunalen Träger gewährleisten, dass Gutscheine bei geeigneten 
vorhandenen Anbietern oder zur Wahrnehmung ihrer eigenen Angebote eingelöst werden können. 
3Gutscheine können für den gesamten Bewilligungszeitraum im Voraus ausgegeben werden. 4Die 
Gültigkeit von Gutscheinen ist angemessen zu befristen. 5Im Fall des Verlustes soll ein Gutschein erneut 
in dem Umfang ausgestellt werden, in dem er noch nicht in Anspruch genommen wurde. 
 
(3) 1Werden die Bedarfe durch Direktzahlungen an Anbieter gedeckt, gelten die Leistungen mit der 
Zahlung als erbracht. 2Eine Direktzahlung ist für den gesamten Bewilligungszeitraum im Voraus möglich. 
 
(4) 1Im begründeten Einzelfall kann ein Nachweis über eine zweckentsprechende Verwendung der 
Leistung verlangt werden. 2Soweit der Nachweis nicht geführt wird, soll die Bewilligungsentscheidung 
widerrufen werden. 
 

§ 30 Berechtigte Selbsthilfe 

1Geht die leistungsberechtigte Person durch Zahlung an Anbieter in Vorleistung, ist der kommunale 
Träger zur Übernahme der berücksichtigungsfähigen Aufwendungen verpflichtet, soweit  
 
1. unbeschadet des Satzes 2 die Voraussetzungen einer Leistungsgewährung zur Deckung der Bedarfe im 
Zeitpunkt der Selbsthilfe nach § 28 Absatz 2 und 5 bis 7 vorlagen und 

2. zum Zeitpunkt der Selbsthilfe der Zweck der Leistung durch Erbringung als Sach- oder Dienstleistung 
ohne eigenes Verschulden nicht oder nicht rechtzeitig zu erreichen war. 
 
2War es dem Leistungsberechtigten nicht möglich, rechtzeitig einen Antrag zu stellen, gilt dieser als zum 
Zeitpunkt der Selbstvornahme gestellt. 
 
 
BuT im SGB XII  
§ 34 Bedarfe für Bildung und Teilhabe 

(1) 1Bedarfe für Bildung nach den Absätzen 2 bis 6 von Schülerinnen und Schülern, die eine allgemein- 
oder berufsbildende Schule besuchen, sowie Bedarfe von Kindern und Jugendlichen für Teilhabe am 
sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft nach Absatz 7 werden neben den maßgebenden 
Regelbedarfsstufen gesondert berücksichtigt. 2Leistungen hierfür werden nach den Maßgaben des § 34a 
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gesondert erbracht. 
 
(2) 1Bedarfe werden bei Schülerinnen und Schülern in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt 
für  
1. Schulausflüge und 
2. mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen. 
2Für Kinder, die eine Tageseinrichtung besuchen oder für die Kindertagespflege geleistet wird, gilt Satz 1 
entsprechend. 
 
(3) 1Bedarfe für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf werden bei Schülerinnen und Schülern für 
den Monat, in dem der erste Schultag eines Schuljahres liegt, in Höhe von 100 Euro und für den Monat, 
in dem das zweite Schulhalbjahr eines Schuljahres beginnt, in Höhe von 50 Euro anerkannt. 2Abweichend 
von Satz 1 ist Schülerinnen und Schülern für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf ein Bedarf 
anzuerkennen  
   1. in Höhe von 100 Euro für das erste Schulhalbjahr, wenn die erstmalige Aufnahme innerhalb des  
       Schuljahres nach dem Monat erfolgt, in dem das erste Schulhalbjahr beginnt, aber vor Beginn des  
       Monats, in dem das zweite Schulhalbjahr beginnt, 
   2. in Höhe des Betrags für das erste und das zweite Schulhalbjahr, wenn die erstmalige Aufnahme  
       innerhalb des Schuljahres in oder nach dem Monat erfolgt, in dem das zweite Schulhalbjahr beginnt, 
   3. in Höhe von 50 Euro, wenn der Schulbesuch nach dem Monat, in dem das Schuljahr begonnen hat,  
       unterbrochen wird und die Wiederaufnahme nach dem Monat erfolgt, in dem das zweite  
       Schulhalbjahr beginnt. 
 
(3a) 1Der nach Absatz 3 anzuerkennende Teilbetrag für ein erstes Schulhalbjahr eines Schuljahres wird 
kalenderjährlich mit dem in der maßgeblichen Regelbedarfsstufen-Fortschreibungsverordnung nach den 
§§ 28a und 40 Nummer 1 bestimmten Prozentsatz fortgeschrieben; der fortgeschriebene Wert ist bis unter 
0,50 Euro auf den nächsten vollen Euro abzurunden und ab 0,50 Euro auf den nächsten vollen Euro 
aufzurunden (Anlage). 2Der Teilbetrag für das zweite Schulhalbjahr eines Schuljahres nach Absatz 3 
beträgt 50 Prozent des sich nach Satz 1 für das jeweilige Kalenderjahr ergebenden Teilbetrags (Anlage). 
3Liegen die Ergebnisse einer bundesweiten neuen Einkommens- und Verbrauchsstichprobe vor, ist der 
Teilbetrag nach Satz 1 durch Bundesgesetz um den Betrag zu erhöhen, der sich aus der prozentualen 
Erhöhung der Regelbedarfsstufe 1 nach § 28 für das jeweilige Kalenderjahr durch Bundesgesetz ergibt, 
das Ergebnis ist entsprechend Satz 1 zweiter Teilsatz zu runden und die Anlage zu ergänzen. 4Aus dem 
sich nach Satz 3 ergebenden Teilbetrag für das erste Schulhalbjahr ist der Teilbetrag für das zweite 
Schulhalbjahr des jeweiligen Kalenderjahres entsprechend Satz 2 durch Bundesgesetz zu bestimmen und 
die Anlage um den sich ergebenden Betrag zu ergänzen. 
 
(4) 1Bei Schülerinnen und Schülern, die für den Besuch der nächstgelegenen Schule des gewählten 
Bildungsgangs auf Schülerbeförderung angewiesen sind, werden die dafür erforderlichen tatsächlichen 
Aufwendungen berücksichtigt, soweit sie nicht von Dritten übernommen werden. 2Als nächstgelegene 
Schule des gewählten Bildungsgangs gilt auch eine Schule, die aufgrund ihres Profils gewählt wurde, 
soweit aus diesem Profil eine besondere inhaltliche oder organisatorische Ausgestaltung des Unterrichts 
folgt; dies sind insbesondere Schulen mit naturwissenschaftlichem, musischem, sportlichem oder 
sprachlichem Profil sowie bilinguale Schulen, und Schulen mit ganztägiger Ausrichtung. 
 
(5) 1Für Schülerinnen und Schüler wird eine schulische Angebote ergänzende angemessene 
Lernförderung berücksichtigt, soweit diese geeignet und zusätzlich erforderlich ist, um die nach den 
schulrechtlichen Bestimmungen festgelegten wesentlichen Lernziele zu erreichen. 2Auf eine bestehende 
Versetzungsgefährdung kommt es dabei nicht an. 
 
(6) 1Bei Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung werden die entstehenden 
Aufwendungen berücksichtigt für  
   1. Schülerinnen und Schüler und 
   2. Kinder, die eine Tageseinrichtung besuchen oder für die Kindertagespflege geleistet wird. 
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2Für Schülerinnen und Schüler gilt dies unter der Voraussetzung, dass die Mittagsverpflegung in 
schulischer Verantwortung angeboten wird oder durch einen Kooperationsvertrag zwischen Schule und 
Tageseinrichtung vereinbart ist. 3In den Fällen des Satzes 2 ist für die Ermittlung des monatlichen Bedarfs 
die Anzahl der Schultage in dem Land zugrunde zu legen, in dem der Schulbesuch stattfindet. 
 
(7) 1Für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden pauschal 15 Euro 
monatlich berücksichtigt, sofern bei Leistungsberechtigten, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, tatsächliche Aufwendungen entstehen im Zusammenhang mit der Teilnahme an  
  1. Aktivitäten in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit, 
  2. Unterricht in künstlerischen Fächern (zum Beispiel Musikunterricht) und vergleichbare angeleitete     
      Aktivitäten der kulturellen Bildung und 
  3. Freizeiten. 
2Neben der Berücksichtigung von Bedarfen nach Satz 1 können auch weitere tatsächliche Aufwendungen 
berücksichtigt werden, wenn sie im Zusammenhang mit der Teilnahme an Aktivitäten nach Satz 1 
Nummer 1 bis 3 entstehen und es den Leistungsberechtigten im Einzelfall nicht zugemutet werden kann, 
diese aus den Leistungen nach Satz 1 und aus dem Regelbedarf zu bestreiten. 
 

§ 34a Erbringung der Leistungen für Bildung und Teilhabe 

(1) 1Leistungen zur Deckung der Bedarfe nach § 34 Absatz 2 und 4 bis 7 werden auf Antrag erbracht; 
gesonderte Anträge sind nur für Leistungen nach § 34 Absatz 5 erforderlich. 2Einer nachfragenden Person 
werden, auch wenn keine Regelsätze zu gewähren sind, für Bedarfe nach § 34 Leistungen erbracht, wenn 
sie diese nicht aus eigenen Kräften und Mitteln vollständig decken kann. 3Die Leistungen zur Deckung 
der Bedarfe nach § 34 Absatz 7 bleiben bei der Erbringung von Leistungen nach dem Sechsten Kapitel 
unberücksichtigt. 
 
(2) 1Leistungen zur Deckung der Bedarfe nach § 34 Absatz 2 und 5 bis 7 werden erbracht durch  
  1. Sach- und Dienstleistungen, insbesondere in Form von personalisierten Gutscheinen,  
  2. Direktzahlungen an Anbieter von Leistungen zur Deckung dieser Bedarfe (Anbieter) oder 
  3. Geldleistungen. 
2Die zuständigen Träger der Sozialhilfe bestimmen, in welcher Form sie die Leistungen erbringen. 3Die 
Leistungen zur Deckung der Bedarfe nach § 34 Absatz 3 und 4 werden jeweils durch Geldleistungen 
erbracht. 4Die zuständigen Träger der Sozialhilfe können mit Anbietern pauschal abrechnen. 
 
(3) 1Werden die Bedarfe durch Gutscheine gedeckt, gelten die Leistungen mit Ausgabe des jeweiligen 
Gutscheins als erbracht. 2Die zuständigen Träger der Sozialhilfe gewährleisten, dass Gutscheine bei 
geeigneten vorhandenen Anbietern oder zur Wahrnehmung ihrer eigenen Angebote eingelöst werden 
können. 3Gutscheine können für den gesamten Bewilligungszeitraum im Voraus ausgegeben werden. 4Die 
Gültigkeit von Gutscheinen ist angemessen zu befristen. 5Im Fall des Verlustes soll ein Gutschein erneut 
in dem Umfang ausgestellt werden, in dem er noch nicht in Anspruch genommen wurde. 
 
(4) 1Werden die Bedarfe durch Direktzahlungen an Anbieter gedeckt, gelten die Leistungen mit der 
Zahlung als erbracht. 2Eine Direktzahlung ist für den gesamten Bewilligungszeitraum im Voraus möglich. 
 
(5) Werden die Leistungen für Bedarfe nach § 34 Absatz 2 und 5 bis 7 durch Geldleistungen erbracht, 
erfolgt dies  
  1. monatlich in Höhe der im Bewilligungszeitraum bestehenden Bedarfe oder 
  2. nachträglich durch Erstattung verauslagter Beträge. 
 
(6) 1Im Einzelfall kann der zuständige Träger der Sozialhilfe einen Nachweis über eine 
zweckentsprechende Verwendung der Leistung verlangen. 2Soweit der Nachweis nicht geführt wird, soll 
die Bewilligungsentscheidung widerrufen werden. 
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(7) 1Abweichend von den Absätzen 2 bis 5 können Leistungen nach § 34 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 
gesammelt für Schülerinnen und Schüler an eine Schule ausgezahlt werden, wenn die Schule  
  1. dies bei dem zuständigen Träger der Sozialhilfe beantragt, 
  2. die Leistungen für die leistungsberechtigten Schülerinnen und Schüler verauslagt und 
  3. sich die Leistungsberechtigung von den Leistungsberechtigten nachweisen lässt. 
 
2Der zuständige Träger der Sozialhilfe kann mit der Schule vereinbaren, dass monatliche oder 
schulhalbjährliche Abschlagszahlungen geleistet werden. 
 

§ 34b Berechtigte Selbsthilfe 

1Geht die leistungsberechtigte Person durch Zahlung an Anbieter in Vorleistung, ist der Träger der 
Sozialhilfe zur Übernahme der berücksichtigungsfähigen Aufwendungen verpflichtet, soweit  
  1. unbeschadet des Satzes 2 die Voraussetzungen einer Leistungsgewährung zur Deckung der Bedarfe     
      im Zeitpunkt der Selbsthilfe nach § 34 Absatz 2 und 5 bis 7 vorlagen und 
  2. zum Zeitpunkt der Selbsthilfe der Zweck der Leistung durch Erbringung als Sach- oder Dienstleistung  
      ohne eigenes Verschulden nicht oder nicht rechtzeitig zu erreichen war. 

2War es dem Leistungsberechtigten nicht möglich, rechtzeitig einen Antrag zu stellen, gilt dieser als zum 
Zeitpunkt der Selbstvornahme gestellt 
 

 

BuT im BKGG  

 

§ 5 Beginn und Ende des Anspruchs 

(1) Das Kindergeld, der Kinderzuschlag und die Leistungen für Bildung und Teilhabe werden vom 
Beginn des Monats an gewährt, in dem die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind; sie werden bis zum 
Ende des Monats gewährt, in dem die Anspruchsvoraussetzungen wegfallen. 
 
(2) Das Kindergeld wird rückwirkend nur für die letzten sechs Monate vor Beginn des Monats gezahlt, in 
dem der Antrag auf Kindergeld eingegangen ist. 
 
(3) 1Der Kinderzuschlag wird nicht für Zeiten vor der Antragstellung gewährt. 2Er wird in den Fällen des 
§ 6a Absatz 1 Nummer 3 Satz 3 erst ab dem Monat, der auf den Monat der Antragstellung folgt, gewährt, 
wenn Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch für den Monat, in dem der Antrag auf 
Kinderzuschlag gestellt worden ist, bereits erbracht worden sind. 3§ 28 des Zehnten Buches 
Sozialgesetzbuch gilt mit der Maßgabe, dass der Antrag unverzüglich nach Ablauf des Monats, in dem 
die Ablehnung oder Erstattung der anderen Leistungen bindend geworden ist, nachzuholen ist. 
 

§ 6b Leistungen für Bildung und Teilhabe 

(1) 1Personen erhalten Leistungen für Bildung und Teilhabe für ein Kind, wenn sie für dieses Kind nach 
diesem Gesetz oder nach dem X. Abschnitt des Einkommensteuergesetzes Anspruch auf Kindergeld oder 
Anspruch auf andere Leistungen im Sinne von § 4 haben und wenn  
 
   1. das Kind mit ihnen in einem Haushalt lebt und sie für ein Kind Kinderzuschlag nach § 6a beziehen    
       oder 
   2. im Falle der Bewilligung von Wohngeld sie und das Kind, für das sie Kindergeld beziehen, zu  
       berücksichtigende Haushaltsmitglieder sind. 
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2Satz 1 gilt entsprechend, wenn das Kind, nicht jedoch die berechtigte Person zu berücksichtigendes 
Haushaltsmitglied im Sinne von Satz 1 Nummer 2 ist und die berechtigte Person Leistungen nach dem 
Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch bezieht. 3Wird das Kindergeld nach § 74 Absatz 1 des 
Einkommensteuergesetzes oder nach § 48 Absatz 1 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch ausgezahlt, 
stehen die Leistungen für Bildung und Teilhabe dem Kind oder der Person zu, die dem Kind Unterhalt 
gewährt. 
 
(2) 1Die Leistungen für Bildung und Teilhabe entsprechen den Leistungen zur Deckung der Bedarfe nach 
§ 28 Absatz 2 bis 7 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch. 2§ 28 Absatz 1 Satz 2 des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch gilt entsprechend. 3Für die Bemessung der Leistungen für die Schülerbeförderung nach 
§ 28 Absatz 4 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch sind die erforderlichen tatsächlichen Aufwendungen 
zu berücksichtigen, soweit sie nicht von Dritten übernommen werden und den Leistungsberechtigten 
nicht zugemutet werden kann, die Aufwendungen aus eigenen Mitteln zu bestreiten. 4Als zumutbare 
Eigenleistung gilt in der Regel ein Betrag in Höhe von 5 Euro monatlich. 5Für die gemeinschaftliche 
Mittagsverpflegung nach § 28 Absatz 6 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch wird zur Ermittlung der 
Mehraufwendungen für jedes Mittagessen ein Betrag in Höhe des in § 9 des 
Regelbedarfsermittlungsgesetzes festgelegten Eigenanteils berücksichtigt. 6Die Leistungen nach Satz 1 
gelten nicht als Einkommen oder Vermögen im Sinne dieses Gesetzes. 7§ 19 Absatz 3 des Zweiten 
Buches Sozialgesetzbuch findet keine Anwendung. 
 
(2a) Ansprüche auf Leistungen für Bildung und Teilhabe verjähren in zwölf Monaten nach Ablauf des 
Kalendermonats, in dem sie entstanden sind. 
 
(3) Für die Erbringung der Leistungen für Bildung und Teilhabe gelten die §§ 29, 30 und 40 Absatz 6 des 
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch entsprechend 
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